
DIE NSTSTE LLE NAUSSCH USS 

DER HOCHSCHULLEHRER AN DER 

UNIVERSITÄT INNSBRUCK 

A-6020 INNSBRUCK, INNRAIN 52 

Dr. Ludwig CALL, Vorsitzender 

An das 

Präsidium des 

österreichischen Nationalrats 

Dr.-Karl-Renner-Ring 3 

1017 WIEN 

I nnsbruck, am 

Betreff: Stellungnahme zur geplanten UOG-Novelle und zur Novelle des Bundesge

setzes zur Abgeltung von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermittle ich Ihnen die Stellungnahmen zu den vom Bun

desminister für Wissenschaft und Forschung vorgelegten Entw�rfen zur Novellie

rung des Universitäts-Organisationsgesetzes und zur Nove11ierung des Bundesge

setzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten, die der Dienst

stellenausschuß der Hochschullehrer an der Universität Irmsbruck in seiner 

Sitzung am 10. Jänner 1990 beschlossen hat. 

Die Stellungnahme ist auch dem Herrn Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung sowie a11en Abgeordneten zum National rat, wel che Mitglied des 

Wissenschaftsausschusses sind, persHnlich zugegangen, sodaß sie an diese nicht 

mehr weitergeleitet werden muß. 

Im Auftrag des Dienstste11enausschusses der Hochschu11ehrer an der Uni

versität Innsbruck zeichnet mit dem Ausdruck der persHnUchen Wertschätzung 

",/'-j 
"�// 

{/2/�� 
erwähnte Anlagen (Dr. Ludwig CALL, Vorsitzender) 
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, � /: DIENSTSTELLENAUSSCHUSS 

DER HOCHSCHULLEHRER AN DER 

UNIVERSITÄT INNSBRUCK 

A-6020 INNSBRUCK, INNRAIN 52 Innsbruck, am 15. Jänne r 1990 

S T E L  L U N G N AH M E 

des Dienststellenausschusses der Hochschullehrer an der Universität 

Innsbruck zu dem vom B undesminister für Wissenschaft und Forschung 

vorgelegten Entwurf einer Bovellierung des Bundesgesetzes vom 11.7. 

1974 ü b er die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 

Hochschulen 

Zusätzlich zu de. vo. BIlD ge.achten Vorschlag soll das Gesetz wie 

folgt (ge ä nderte Passagen sind unterstrichen) geändert werden: 

1. Die erste Überschrift lautet: 

"Abgeltung nichtremunerierter Lehrtätigkeit" 

2. § 1 lautet: 

"§ 1. (1) Emeritierten Universitäts (Hochschul )professoren, Honorarprofes

soren, Universitäts(Hochschul)dozenten, Lektoren, Instruktoren und Lehrbe

auftragten gebührt für jedes Semester, in dem sie Lehrveranstaltungen abge

halten haben, eine Abgeltung, wenn 

a) für diese Lehrveranstaltungen kein remunerierter Lehrauftrag erteilt 

wurde und 

b) an diesen Lehrveranstaltungen wenigstens drei Studierende durchgehend 

teilgenommen haben, sofern es sich nicht um künstlerischen Einzelun

terricht handelte. 

(2) Die Abgeltung für die Abhaltung einer Lehrveranstaltung in der Dauer 

einer Semester-Wochenstunde beträgt ein Sechstel des im § 51 Abs. 2 lit. a 

des Gehaltsgesetzes 1956, BGB1.Nr. 54, vorgesehenen Grundbet rages für die 

Kollegiengeldabgeltung. 

(3) Die Abgeltung nichtremunerierter Lehrtätigkeit für eine Person darf 

im Semester zwei Drittel des Grundbetrages der Kollegiengeldabgeltung nicht 

übersteigen. 

(4) Der § 51 Abs. 3, 4 und 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf die nach 

Abs. 1 bis 3 gebührende Abgeltung nichtremunerierter Lehrtätigkeit anzuwen

den." 

3. § la lautet: 

"§ la. Tutoren nach § 42 Abs. 4 UOG, die mit der begleitenden Betreuung 

von Lehrveranstaltungen beauftragt wurden, gebührt eine Abgeltung. Diese 
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, 

beträgt für die Dauer einer Semester-Wochenstunde ein Neuntel des im § 51 

Abs. 2 lit. a des Gehaltsgesetzes, BGB1.Nr. 54/1956, vorgesehenen Grundbe

trages der Kollegiengeldabgeltung und darf für eine Person im Semester ein 

Drittel dieses Grundbetrages nicht übersteigen." 

2 

Begründung für 1. bis 3.: Derzeit wird der Ausdruck "Kollegiengeldabgeltung" mit 

zwei zwar ähnlichen, aber doch deutlich zu unterscheidenden Bedeutungen ge

braucht: gemäß § 51 Gehaltsgesetz 1956 bezeichnet "KollegiengeldabgeItung" 

den Anspruch von Universitätsprofessoren auf Abgeltung für in Erfüllung der 

Dienstpflichten abgehaltene Lehrveranstaltungen und von Universitätsassisten

ten für die verantwortliche Mitwirkung daran; gemäß § 1 des zu novellierenden 

Gesetzes bezeichnet "Kollegiengeldabgeltung" den Anspruch auf Abgeltung einer 

nichtremunerierten Abhaltung von Lehrveranstaltungen außerhalb der Dienst

pflichten. Diese doppelte Verwendung desselben Begriffes führt immer meder 

zu Verwirrung und Mißverständnissen. In Wiederholung eines bereits am 15.6. 

1987 gemachten Vorschlages wird angeregt, in dem zu novellierenden Gesetz den 

Ausdruck "Kollegiengeldabgeltung" durch "Abgeltung" bzw. "Abgeltung nichtre

munerierter Lehrtätigkeit" zu ersetzen.Dies trifft natürlich nicht für jene 

Passagen zu, in denen "Kollegiengeldabgeltung" tatsächlich im Sinne von § 51 

Gehaltsgesetz und unter Bezug auf diese Bestimmung verwendet wird. 

Dazu kommen noch geringfügige sprachliche Verbesserungen. 
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